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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kos-
tenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: 	 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst  
für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen
Inh.: A. Himpel
Tel. 036043 70216
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 	 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 - 13:00 Uhr

Notrufe und Bereitschaftsdienste

Öffnungszeiten Rathaus

Montag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 	 09.00 – 12.00 Uhr / 
	 13.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch* 	 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag** 	 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!

* 	 Standesamt geschlossen
** 	Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 18.00 Uhr

Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

NEUE SERVICELEISTUNGEN FÜR SIE IN UNSEREM BÜRGERSERVICE IM RATHAUS 
BAD TENNSTEDT
Erstellung eines Passbildes
für Ihren Ausweis –
(ohne Ausdruck des Bildes)	 2,50 EUR
EC-Cash Zahlung	 ab 10,00 EUR.

Zahlung aller Forderungen der Verwaltungsgemeinschaft möglich (z.B. Hundesteuer, Genehmigungen, Bußgelder usw.)

Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

VON DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ZU EINER MÖGLICHEN LANDGEMEINDE…

Gebietsreform Teil II

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in der letzten Ausgabe des Amtsblattes Nr. 4/2017 vom 3.März 
2017 hatte ich Sie ja bereits über die grundsätzlichen gesetzli-
chen Regelungen zur möglichen Bildung einer Landgemeinde in-
formiert. Heute möchte ich Ihnen hierzu noch weitere konkrete 
Informationen geben und Sie bitten, sich aktiv an dem gesamten 
Findungsprozess frühzeitig zu beteiligen.
Wie ich schon in meinem ersten Beitrag ausgeführt habe, gibt es 
für die Mitgliedsgemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft zwei 
Möglichkeiten sich im Rahmen der Gebietsreform zukünftig aus-
zurichten. 
Das eine wäre eine „normale“ Landgemeinde mit mindestens 
6.000 Einwohnern im Jahre 2035 laut amtlicher Statistik.

Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen hierzu die Bevölke-
rungsentwicklung unserer Gemeinden:
lfd. Nr.	 Gemeinde	 Einwohner im Jahr 2035
1	 Bad Tennstedt	 2.025
2	 Ballhausen	 570
3	 Blankenburg	 119
4	 Bruchstedt	 220
5	 Haussömmern	 161
6	 Hornsömmern	 126
7	 Kirchheilingen	 643
8	 Klettstedt	 169
9	 Kutzleben	 514
10	 Mittelsömmern	 180
11	 Sundhausen	 302
12	 Tottleben	 122
13	 Urleben	 328
	 gesamt:	 5.480
Diese 5.480 Einwohner reichen laut dem Thüringer Vorschaltge-
setz zur Gebietsreform nicht aus um eine Landgemeinde zu grün-
den. Aus diesem Grunde wurden Gespräche mit den Umlandge-
meinden geführt und wie Sie der Presse sicherlich entnommen 
haben, zeichnet sich aktuell ein Zusammengehen mit der bisher 
selbständigen Einheitsgemeinde Herbsleben/Großvargula ab. 

Im Moment werden sehr viele Gespräche geführt und es wird in 
den nächsten Wochen und Monaten der rechtliche Rahmen zur 
Bildung der Landgemeinde geprüft. Wenn die Gemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Tennstedt und die Einheitsgemeinde 
Herbsleben sich zu einer Landgemeinde finden, dann würde diese 
neue Gemeinde im Jahr 2035 8.305 Einwohner groß sein und 
aus 15 Ortschaften bestehen. Allerdings wären die Rechte der Ort-
schaften eingeschränkt, sie hätten kaum eigene finanzielle Mittel 
und die wichtigsten kommunalen Angelegenheiten würden zentral 
im Landgemeinderat entschieden. 

Als Alternative besteht die Möglichkeit der Bildung einer „gro-
ßen“ oder privilegierten Landgemeinde. Der Gesetzgeber ver-
langt hierzu, dass diese Landgemeinde mindestens 10.000 Einwoh-
ner (im Jahr 2015/2016) haben muss und das sich die Orte zu 
Ortschaften mit mindestens 1.000 Einwohnern zusammenschlie-
ßen sollen.

Danach sieht es wie folgt aus:
große Landgemeinde nach Einwohnerstand 30.06.2015:

Mitgliedsgemeinden der
Verwaltungsgemeinschaft 	 6.875	 Einwohner
Gemeinde Herbsleben/Großvargula	 3.669	 Einwohner
	 gesamt: 10.543	 Einwohner

Auch diese Option der Bildung einer großen Landgemeinde be-
steht in unserer Region. Der Vorteil dieses Gemeindetypus besteht 
darin, dass die Ortschaften mehr Rechte haben und die Aufgaben 
klar abgegrenzt sind auf Landgemeinderat und Ortschaftsrat. Die 
Ortschaften behalten nicht nur einen Teil ihrer Selbstständigkeit, 
sondern haben auch noch eigene finanzielle Mittel zur Verfügung.
In verschiedenen Beratungen mit den Bürgermeistern wurden über 
die möglichen neuen Ortschaften diskutiert und es zeichnet sich 
ab, das vier Ortschaften gebildet werden könnten.

Ortschaft 1	 Einwohner	 Ortschaft 2 	 Einwohner
Kirchheilingen	 722	 Kutzleben	 638
Blankenburg	 150	 Haussömmern	 225
Bruchstedt	 258	 Mittelsömmern	 228
Tottleben	 154	 Hornsömmern 	 156
Urleben	 420	 gesamt: 	  1.247
Klettstedt	 217
Sundhausen	 361
gesamt: 	  2.282

Ortschaft 3	 Einwohner	 Ortschaft 4 	 Einwohner
Bad Tennstedt 	 2.470	 Herbsleben 	 2.928
Ballhausen 	  825	 Großvargula  	  741
gesamt: 	 3.295	 gesamt: 	 3.669

Beide Modelle werden zurzeit in den Gemeinderatssitzungen vor-
gestellt und jedes einzelne Ratsmitglied kann sich so ein Bild ma-
chen und seine eigene, ganz individuelle Meinung bilden. 
Aber wir möchten Sie auch schon an dieser Stelle mitnehmen und 
Ihre Meinung wissen. Sollen sich die Gemeinden zu einer „norma-
len“ oder „großen“ Landgemeinde zusammenschließen? 
Die Entscheidung hierüber wird letztlich im Landgemeinderat ge-
troffen. Jedoch ist uns Ihr Meinungsbild sehr wichtig und es wäre 
schön, wenn Sie sich zahlreich beteiligen würden.
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Umfrage zum Thema Gemeindeneugliederung  
in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
kämpfen um den Erhalt ihrer kommunalen Selbstständigkeit.
Sollte es allerdings bei der jetzigen Gesetzeslage bleiben und die 
Mitgliedsgemeinden ihre Selbstständigkeit verlieren

Ich bin der Meinung, es sollte - 

eine Landgemeinde	 eine große Landgemeinde
mit 15 Ortschaften 	 mit 4 Ortschaften 
gebildet werden	 gebildet werden

o	 o
Bitte geben Sie Ihre Wohnsitzgemeinde an.

Rücksendung an:
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt
Markt 1, 99955 Bad Tennstedt

Hierzu haben wir am Ende des Artikels einen kleinen Stimmzettel 
vorbereitet, den Sie uns gern zuschicken oder bei Ihrer Gemeinde 
abgeben können. Weiteres Infomaterial und Auskünfte erhalten 
Sie auch bei Ihrem Bürgermeister oder bei der Verwaltungsgemein-
schaft in Bad Tennstedt.

Abschließend möchte ich Sie noch informieren, dass wir im Mai 
in allen Orten unserer Verwaltungsgemeinschaft und auch sicher 
in Herbsleben und in Großvargula Einwohnerversammlungen 
durchführen werden um mit Ihnen gemeinsam das ganze Thema 
Gemeindeneugliederung zu erörtern. Hierzu werden Sie rechtzei-
tig öffentlich eingeladen.

Es grüßt Sie recht herzlich
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT

20.03.2017
Schnuppernachmittag in der Grundschule Bad Tennstedt
(Weitere Informationen finden Sie unter den Schulnachrichten.)

24.3.2017
Bilderschau „Kirchheilingen in alten Bildern“
(Weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrichten 
Kirchheilingen.)

25.03.2017
Flohmarkt in Ballhausen
(Weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrichten 
Ballhausen.)

26.03.2017
Konzert Jugendblasorchester Thüringen und Stadtorchester Bad 
Tennstedt in der Mehrzweckhalle in Bad Tennstedt
(Weitere Informationen finden Sie unter den Stadtnachrichten Bad 
Tennstedt.)

DIE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAD TENNSTEDT WIRD 25 JAHRE ALT!
Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, 
In diesem Jahr steht uns ein 
ganz besonderes Ereignis bevor, 
welches wir mit Ihnen und vie-
len Partnern würdig und ange-
messen begehen werden. Unsere 
Verwaltungsgemeinschaft be-
geht ihr 25-jähriges Jubiläum! 
Als eine der ersten VG‘s in Thü-
ringen ist das für uns Grund ge-
nug eine ganze Festwoche ins 
Leben zu rufen und zu feiern.
Seit Wochen haben wir in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen den 
Rahmen besprochen und fest-
geklopft und heute möchten 
wir Sie über den vorläufig ge-
planten Programmablauf zum 
25-jährigen VG Jubiläum in der 
Festwoche vom 23.06.2017 – 
02.07.2017 informieren:
Freitag, 23.06.2017 
18:00 Uhr offizielle Eröffnung 
des 25-jährigen VG Jubiläums 
und des 202. Heimat- und 
Brunnenfestes Bad Tennstedt 
im Kurpark,
20:00 Uhr Live- Dixieland und 
Swingmusik mit den „Brau-
haus-Brothers“ aus Mühlhau-
sen und Bad Tennstedt.
Samstag, 24.06.2017 

10:00 – 16:00 Uhr rund um 
den Marktplatz Bad Tennstedt 
„Die Gemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft stellen sich 
vor“ Infostände und Mitmach-
aktionen unserer Region mit 
Firmen, Vereinen und Verbänden 
Vernissage zur Fotoausstellung 
mit dem Fotoclub 85 Bad Lan-
gensalza/Bad Tennstedt und 
dem Partnerclub aus Stromberg 
14:00 Uhr – Festveranstaltung 
zum 180 jährigen Jubiläum des 
Männerchor Bad Tennstedt, 
Chorkonzert mit der „Liederta-
fel“ Bad Tennstedt und zahlrei-
cher Gastchöre im Festzelt
20:00 Uhr Livemusik und Tanz 
im Festzelt mit der Partyband 
Topas aus Gräfentonna und 
sowie einige Showeinlagen der 
Tanzgruppen unserer Karne-
valvereine im Festzelt auf dem 
Markplatz Bad Tennstedt
Sonntag, 25.06.2017 – Fest-
gottesdienst anlässlich des 
25-jährigen Jubiläums der 
Kirchgemeinden Bad Tennstedt 
und Kirchheilingen in Mittel-
sömmern, anschließend Füh-
rungen im Edelhof Mittelsöm-
mern und Rahmenprogramm
Montag, 26.06.2017 – Sonn-
tag, 02.07.2017 – Fotoausstel-

lung mit dem Fotoclub 85 Bad 
Langensalza/Bad Tennstedt und 
dem Partnerclub aus Stromberg 
Dienstag, 27.06.2017
Familientag mit sportlichen 
Aktionen und Freizeitspaß für 
Jedermann im Schwimmbad 
Kirchheilingen 
Besichtigung mit Verköstigung 
regionaler Produkte in der 
Landfactur Kirchheilingen 
Mittwoch, 28.06.2017 
16:00 Uhr Treffpunkt Backhaus 
Blankenburg zur Wanderung 
in die Region  mit anschlie-
ßendem gemütlichen Beisam-
mensein am alten Backhaus in 
Blankenburg 
Donnerstag, 29.06.2017 
14:00 Uhr großes Kinderfest 
der VG auf dem Marktplatz in 
Bad Tennstedt
Freitag, 30.06.2017 
Ausstellung historischer Feuer-
wehrfahrzeuge auf dem Markt-
platz in Bad Tennstedt
21.00 Uhr Disko für die Jugend 
und die Junggebliebenen – DJ´s 
laden zur großen Party in das 
Festzelt auf dem Marktplatz in 
Bad Tennstedt
Samstag, 01.07.2017 
ab 10:00 Uhr 2-Felder-Ball Tur-
nier der VG für alle Firmen und 

Vereine auf dem Markplatz in 
Bad Tennstedt mit anschließen-
der Siegerehrung
20:00 Uhr Live Musik und Tanz 
im Festzelt auf dem Marktplatz 
in Bad Tennstedt mit den Bands 
„kleinLaut“ aus Bad Tennstedt 
und Borderline aus Weimar
Sonntag, 02.07.2017 
14:00 Uhr großer Festumzug 
aller 13 Gemeinden und Gäste 
durch Bad Tennstedt

Über Ihre Beteiligung zur Mit-
gestaltung der Präsentation am 
24.06.2017, zum 2-Felder-
Ball-Turnier sowie zum Fest-
umzug freuen wir uns sehr. 
Anmeldungen sind erwünscht 
bis zum 30.03.2017 unter Tel. 
Nr. 036041 – 38010. Detailli-
ierte Informationen zum Pro-
grammablauf folgen in unre-
gelmäßigen Abständen hier im 
Amtsblatt oder den örtlichen 
Aushängen in den Gemeinden.

Wir laden Sie heute schon herz-
lich zu allen Veranstaltungen 
ein und freuen uns mit Ihnen 
eine tolle Festwoche zu feiern. 

Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender
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Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

SEHR GEEHRTE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,

bitte beachten Sie, dass am 11. und 18. April 2017 keine Bürgersprechstunde stattfindet.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Weimann
Bürgermeister Stadt Bad Tennstedt

SCHECKÜBERGABE ZUM 15. UNSTRUT-HAINICH-TANZTURNIER IN BAD TENNSTEDT
Am Samstag, 04. März 2017 
fand das 15. Unstrut-Hainich-
Tanzturnier in Bad Tennstedt 
statt.
17 Vereine aus drei Bundeslän-
dern meldeten Ihre Tanzgarden 
in den verschiedenen Kategori-
en an.
Meine große Anerkennung gilt 
dem TKV Bad Tennstedt, wel-
cher das Turnier mit zahlrei-
chen Helfern organisiert und 
ausgerichtet hat, so dass ein rei-
bungsloser Ablauf und ein fairer 
Wettkampf garantiert waren.

Es war für mich eine Freu-
de und ein Augenschmaus zu 
gleich, die zahlreichen Tanzdar-
bietungen zu bestaunen und die 
sportliche Leistung zu bewun-
dern.
Mit dem übergebenen Spen-
denscheck, soll die geplante 
Erweiterung der Bühne mitfi-
nanziert werden. So kann zu-
künftig von den Vereinen und 
den Schulen eine größere Büh-
ne genutzt werden.
Jens Weimann
Bürgermeister Bad Tennstedt

Das Bild wurde von Foto-Bark aus Bad Frankenhausen zur Verfügung 
gestellt.

AWO-KUCHENBASAR IN BAD TENNSTEDT

Wir laden ein zum Kuchenbasar
Wann: 	 am Dienstag, 21. März 2017
Um:	 10:00 - 12:00 Uhr
Wo: 	 in der AWO-Sozialstation
	 Bad Tennstedt, Steinweg 10
Es gibt selbstgebackene Leckereien wie Kuchen, Muffins und Torten!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der AWO-Sozialstation Bad Tennstedt

FRÖHLICHE FASCHINGSZEIT IN DER AWO-TAGESPFLEGE
An den „dollen Tagen“ wurde 
im AWO Sozialzentrum flei-
ßig gebastelt, dekoriert und 
auch die gute Laune kam beim 
gemeinsamen Gespräch über 
Faschingsbräuche, vergangene 
Faschingsfeste und Gepflogen-
heiten nicht zu kurz.
Auch in diesem Jahr waren un-
sere Senioren wieder postiv ge-
stimmt und mit Schwung am 

Rosenmontag aktiv. Am Vor-
mittag wurde zu flotter Musik 
gesungen und das Schwung-
tuch zur gemeinsamen Aktivie-
rung genutzt. Es gab traditio-
nelle, leckere Faschingskräpfel 
und am Nachmittag schauten 
alle interessiert und gespannt 
dem bunten Treiben beim Kar-
nevalsumzug zu.
Bianca Eickemeier
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Gemeindenachrichten aus Ballhausen

Amtlicher Teil

EINLADUNG JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG JAGDGENOSSENSCHAFT

Am 05.04.2017 um 19:00 Uhr findet die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Ballhausen im Schloss in Ballhausen statt.
Jagdgenossenschaft Ballhausen

Nichtamtlicher Teil

KITA „SPIELHAUS“ IN BALLHAUSEN IST JETZT EINE „SPRACH-KITA“
Die Kita „Spielhaus“ in Ball-
hausen nimmt am Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt 
ist“ des Bundesfamilienministe-
riums teil und wird dabei durch 
eine zusätzliche Fachkraft mit 
Expertise im Bereich sprach-
liche Bildung unterstützt. 
Sprachkompetenzen eröffnen 
allen Kindern gleiche Bildungs-
chancen von Anfang an. Wis-
senschaftliche Studien zeigen, 
dass sprachliche Bildung beson-
ders wirksam ist, wenn sie früh 
beginnt. Weitere Schwerpunk-
te des Bundesprogramms sind 

inklusive Pädagogik sowie die 
Zusammenarbeit mit Familien.
Seit 01.02.2017 nimmt Diana 
Thalmann als zusätzliche Fach-
kraft im „Spielhaus“ vor allem 
den Bereich der sprachlichen 
Bildung unter die Lupe. Dazu 
begleitet und unterstützt sie die 
pädagogischen Fachkräfte in 
der Kita bei der Weiterentwick-
lung im Alltag. So ermutigt sie 
z.B. die pädagogischen Fach-
kräfte sprachliche Bildungspro-
zesse bewusst zu beobachten 
und ihr Handeln bewusst mit 
Sprache zu begleiten. Wichtig 
ist, dass Gesprächsanlässe im 

Kita-Alltag wie zum Beispiel 
das An- und Ausziehen in der 
Garderobe genutzt werden und 
so im feinfühligen Dialog mit 
dem Kind dessen Wortschatz 
und Sprachfähigkeiten erwei-
tert werden.
Sprache ist Verständigung. 
Sprache ist spannend, interes-
sant, vielfältig und abwechs-
lungsreich. Über Sprache 
erkunden wir unser Leben- 
Schritt für Schritt und öffnen 
damit Tür für Tür. Türen, die 
uns ohne Sprache verschlossen 
bleiben, sind vertane Chancen.
So etwas sollte es nicht geben!

Deshalb ist es mir wichtig, dass 
jedes Kind von Anfang an die-
selben Chancen bekommt. Da-
für nutzen wir alle Bereiche des 
Tages, um immer wieder mit 
Kindern ins Gespräch zu kom-
men über das, was sie sehen, er-
leben, fühlen oder tun. Aber das 
allein genügt natürlich nicht. 
Einen großen Anteil haben die 
Eltern bei der sprachlichen Bil-
dung ihrer Kinder. Aus diesem 
Grund wird mein Fokus auch 
auf einer konstruktiven, offe-
nen und ehrlichen Zusammen-
arbeit mit den Eltern liegen.

Impressum

Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98704 Langewiesen, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 99955 Bad Tennstedt, Markt 1, Tel.: 036041/380-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der 
Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag 
keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig ver-
wendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.
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Mein Ziel ist es, gemeinsam mit 
meinen Kolleginnen und den 
Eltern die Freude am Umgang 
mit der Sprache wieder stärker 
aufleben zu lassen, damit sich 
auch für unsere Kinder über die 
Sprache viele Türen, die uns das 
Leben bietet, öffnen lassen.
Neben der seit Jahren engagiert 
arbeitenden Fachberatung des 
Trägers der Einrichtung, dem 
Priorat für Kultur und Soziales 
aus Mühlhausen, unterstützt 
eine zusätzliche Fachberatung 
kontinuierlich und prozessbe-
gleitend die Qualitätsentwick-
lung in der „Sprach-Kita Spiel-
haus“.

Mit dem Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ stärkt das Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung, inklusive Pädagogik 
sowie die Zusammenarbeit 
mit Familien in den Kitas. Das 
„Spielhaus“ erhält daraus eine 
Förderung bis Ende 2020.
Weitere Informationen zum 
Bundesprogramm „Sprach-Ki-
tas“ finden Sie auf der Webseite

www.fruehe-chancen.de/
sprach-kitas.

Ballhausen, 24.02.2017

KINDERFLOHMARKT

Kirche in Ballhausen

25.03.2017
09.00 - 11.30 Uhr
Verkauf von sämtlichem Kinderzubehör und allen Kleidergrö-
ßen bis Größe M
Anmeldung nur an:
flohmarktballhausen@web.de

Der Erlös kommt den Kindern von Ballhausen zugute.

Gemeindenachrichten aus Bruchstedt

Amtlicher Teil

JAGDGENOSSENSCHAFT BRUCHSTEDT

Einladung

Sehr geehrte Jagdgenossinnen und Jagdgenossen,
hiermit lade ich sie herzlich zur Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Bruchstedt

am Freitag, den 07.04.2017 um 19:00 Uhr
ins Jägerzimmer des Kulturhauses Bruchstedt

ein.
Mit freundlichen Grüßen
W. Tückhardt
Bürgermeister/ Jagdnotvorstand

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Feststellung der Anwesenheit/ Beschlussfähigkeit
3. 	 Genehmigung der Niederschrift
4. 	 Bericht des Jagdnotvorstandes/Kassenführers
5. 	 Neuwahl des Vorstandes
6. 	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages für die Jagd-

nutzung des Jahres 2016
7. 	 Verschiedenes

Nichtamtlicher Teil

GUTE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER GEMEINDE BRUCHSTEDT 
UND DER ORTSANSÄSSIGEN FEUERWEHR
Am Wochenende nutzten die 
Kameraden der FFw ihren ers-
ten Arbeitseinsatz im neuen 
Jahr, um unter anderem auch 
der Gemeinde unter die Arme 
zu greifen. Sie führten eine 
Notsicherung am Dach des 
Bungalows durch, um weite-
ren Wasserschäden entgegen zu 
wirken. Der Bungalow wurde 
jahrelang in der Werterhaltung 
vernachlässigt und zeigt demzu-
folge bauliche Mängel. Durch 
die Reparatur kann dieser wei-
terhin für Veranstaltungen der 
Gemeinde, wie Osterfeuer, 
Aufbaufest aber auch für Ver-

mietungen genutzt werden. Die 
Gemeinde bedankt sich für die 
schnelle und unkomplizierte 
Hilfe bei den Kameraden der 
FFw.
Der Dank gilt: Harald Blan-
kenburg, Walter Fritzlar, Ha-
rald Furchbrich, Heiko Müller, 
Lothar Dünnebeil, Jörg Lu-
cas, Walter Tückhardt, Mario 
Schwanengel, Martin Schwa-
nengel sowie den privaten 
Sponsoren für die bereitgestell-
ten Materialien.
Text: Gemeinderat 
Daniela Schwanengel
Bild: Margit Tückhardt



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 8 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 5/2017

Gemeindenachrichten aus Haussömmern

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE HAUSSÖMMERN
01/2017 vom 14.02.2017
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 in vorliegender Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

SATZUNG HAUSSÖMMERN

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Haussömmern 

(Unstrut-Hainich-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Haussömmern 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  251.900,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  40.000,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 	 300 v. H.
b) 	für die Grundstücke (B) 	  389 v. H.
2.	 Gewerbesteuer 	  380 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 41.900,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2017 in Kraft.

Haussömmern, den 02.03.2017
Gemeinde Haussömmern
Denis Voigt	 (Siegel)
Bürgermeister

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Haussöm-

mern für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 01/2017 vom 14.02.2017 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Haussömmern die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 
27.02.2017 die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang be-
stätigt.

3.	 Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde 
Haussömmern liegt in der Zeit vom 20.03.2017 bis 31.03.2017 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, 
während der Sprechzeiten öffentlich aus.

	 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung 
hinaus bis zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017.

Haussömmern, den 07.03.2017
Voigt
Bürgermeister
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BESCHLÜSSE HAUSSÖMMERN
02/2017 vom 14.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2016 - 2020 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

03/2017 vom 14.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

Gemeindenachrichten aus Kirchheilingen

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE KIRCHHEILINGEN
01/2017 vom 08.02.2017
Der Gemeinderat beschließt den Geltungsbereich des in Aufstel-
lung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Errich-
tung einer Hundeschule am nordöstlichen Ortsrand von Kirch-
heilingen“ der Gemeinde Kirchheilingen zu verkleinern und das 
Flurstück 16/1 in der Flur 4 der Gemarkung Kirchheilingen aus 
dem Geltungsbereich des vorgesehenen Bebauungsplanes heraus zu 
gliedern.
Die betroffenen Träger der öffentlichen Belange und Behörden 
nach § 4 BauGB sowie die betroffenen Nachbarn sind von der Än-
derung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

„Errichtung einer Hundeschule am nordöstlichen Ortsrand von 
Kirchheilingen“ der Gemeinde Kirchheilingen zu unterrichten und 
zu beteiligen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 8
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 8
Ja-Stimmen: ............................................................................... 8
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

EINLADUNG ZUR VERSAMMLUNG DER JAGDGENOSSENSCHAFT KIRCHHEILINGEN
Hiermit werden alle Mitglieder zur jährlichen Versammlung der 
Jagdgenossenschaft für

Dienstag, den 18.04.2017, 18.00 Uhr
in die Gemeindeschenke

eingeladen.
Tagesordnung
1. 	 Änderung der Mitgliederzahl zum Jagdpachtvertrag vom 18. 

März 2001

2. 	 Wahl Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Kirchheilingen
3. 	 Bericht des Vorstandes
4. 	 Bericht des Kassenführers
5. 	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages
6. 	 Verschiedenes

Gudrun Kranholdt
Vorsitzende

Nichtamtlicher Teil

KIRCHHEILINGEN IN ALTEN BILDERN
Am Freitag 24.3.2017 findet in der Gemeindeschenke Kirchheilingen zum zweiten Mal die Bilderschau

- Kirchheilingen in alten Bildern- 
statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Es lädt herzlich ein der Heimatverein.

Gemeindenachrichten aus Klettstedt

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE KLETTSTEDT
01/2017 vom 16.02.2017
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7

hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
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SATZUNG KLETTSTEDT

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Klettstedt 
(Unstrut-Hainich-Kreis) 

für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Klettstedt fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
i	 n den Einnahmen und Ausgaben mit 	  278.100,00 €
und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  110.600,00 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 	  271 v.H.
b) 	für die Grundstücke (B) 	  330 v.H.
2. Gewerbesteuer 	  357 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 46.300,00 € festge-
setzt (§ 65 ThürKO).

§ 6
Es gilt der für das Haushaltsjahr 2017 vorliegende Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2017 in Kraft.

Klettstedt, den 02.03.2017
Gemeinde Klettstedt
Jörg Freytag
Bürgermeister	  (Siegel)

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Klettstedt 

für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 01/2017 vom 16.02.2017 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Klettstedt die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 
27.02.2017 die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang 
bestätigt.

3.	 Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 der Gemein-
de Klettstedt liegt in der Zeit vom 20.03.2017 bis 31.03.2017 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, 
während der Sprechzeiten öffentlich aus.

	 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung 
hinaus bis zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017.

Klettstedt, den 07.03.2017
Freytag
Bürgermeister

BESCHLÜSSE KLETTSTEDT
02/2017 vom 16.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2016 - 2020 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

03/2017 vom 16.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

Gemeindenachrichten aus  Mittelsömmern

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE MITTELSÖMMERN
01/2017 vom 02.02.2017
Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2017 in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
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SATZUNG MITTELSÖMMERN

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Mittelsömmern 

(Unstrut-Hainich-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 ThürKO erlässt die Gemeinde Mittelsömmern 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  354.400,00 €
und im Vermögenshaushalt
	 in den Einnahmen und Ausgaben mit 	  152.600,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-

ern werden wie folgt festgesetzt:
1.	 Grundsteuer
a) 	 für die land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (A) 	  271 v. H.
b) 	für die Grundstücke (B) 	  389 v. H.
2.	 Gewerbesteuer 	  357 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 59.000,00 € festge-
setzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2017 in Kraft.

Mittelsömmern, den 23.02.2017
Gemeinde Mittelsömmern
Lutz Kalmus
Bürgermeister	 (Siegel)

Beschluss und Genehmigungsvermerk
1.	 Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Mittel-

sömmern für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

	 Mit Beschluss-Nr. 01/2017 vom 02.02.2017 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Mittelsömmern die Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

2.	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 
14.02.2017 die Haushaltssatzung geprüft und den Eingang 
bestätigt.

3.	 Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 der Ge-
meinde Mittelsömmern liegt in der Zeit vom 20.03.2017 bis 
31.03.2017 bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, 
Zimmer 15, während der Sprechzeiten öffentlich aus.

	 Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Mög-
lichkeit zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung 
hinaus bis zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2017.

Mittelsömmern, den 07.03.2017
Kalmus
Bürgermeister

BESCHLÜSSE MITTELSÖMMERN
02/2017 vom 02.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Finanzplan 2016 - 2020 in vorlie-
gender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

03/2017 vom 02.02.2017
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Befreiung zur Erstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 6
Ja-Stimmen: ............................................................................... 6
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

Gemeindenachrichten aus Sundhausen

Amtlicher Teil

EINLADUNG DER JAGDGENOSSENSCHAFT SUNDHAUSEN
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Sundhausen 
findet am Montag, den 10. April 2017 um 19.00 Uhr im Anger-
keller Sundhausen statt.
Hierzu lädt der Jagdvorstand alle Landeigentümer der Gemarkung 
Sundhausen ein.
Tagesordnung:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	 Verlesen der Tagesordnung
3. 	 Beschluss zur Verwendung der Jagdpacht
4. 	 Bericht des Vorstandes

5. 	 Haushalts- und Kassenrechnung 2016/2017
 	 - Bericht des Kassenführers
 	 - Bericht des Kassenprüfers
 	 - Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6. 	 Wahl des Vorstandes und des Rechnungsprüfers
7. 	 Bericht des Jagdpächters
8. 	 Verschiedenes

gez. Sascha Kaiser
Jagdvorstand
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Andere Behörden

Amtlicher Teil

DER ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEBINFORMIERT ZUR SAMMLUNG VON GRÜNGUT!
Jeder private Haushalt hat die Möglichkeit, einmal im Halbjahr, 
innerhalb der hiermit veröffentlichten Zeiträume, Grüngut gebüh-
renfrei an der Umladestation Aemilienhausen, anzuliefern.
Voraussetzung ist, dass die Anlieferung vorab telefonisch bei dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb angemeldet und das Volumen von 2 m3 
nicht überschritten wird. Die Länge der jeweiligen Einzelteile des 
Grüngutes darf 2 m und deren Durchmesser maximal 10 cm be-
tragen.
Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, das Grüngut außer-
halb der veröffentlichten Zeiträume oder mehr als einmal im Halb-
jahr angeliefert, beträgt die zu bezahlende Gebühr 35,00 €/t, je 
Anlieferung jedoch mindestens 1,00 Euro.

Frühjahr 
20.03.2017 – 29.04.2017

Herbst 
11.09.2017 – 21.10.2017

Anmeldung unter Tel.Nr.: 
03601/801781
03601/801782
03601/801783 
03601/801785
03601/801790
03601/801791
Bürozeiten für die Anmeldung:
Mo-Fr.:  	 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Di.:  	 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
Do.:  	 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
Öffnungszeiten der Umladestation Aemilienhausen für die An-
lieferung:
Mo-Fr.: 	 07.00 Uhr - 17.00 Uhr
Sa.: 	 08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Hartung
Betriebsleiterin

Nichtamtlicher Teil

REGIONALBUS-GESELLSCHAFT UNSTRUT HAINICH- UND KYFFHÄUSERKREIS MBH

informiert über Erweiterung des Fahrtenangebotes
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Vereine

DIE THEATERWERKSTATT
3K - Kunst, Kultur, Kommuni-
kation e.V.
Unter der Linde 7, 
99974 Mühlhausen
Karten & Infos: 
(03601) 440937
Mail: 
post@3k-theaterwerkstatt.de
Aufgrund der begrenzten Plätze 
empfehlen wir Ihnen zu reser-
vieren!

März - April 2017

Fr. 17.03. 20:00 Uhr / 
Sa. 18.03. 20:00 Uhr
„Cyrano de Bergerac“
Mi. 22.03. 09:30 Uhr
„Aschenputtel“
3K-unterwegs im Friedrich Frö-
bel Kindergarten Mühlhausen
Do. 23.03. 10:00 Uhr / Fr. 
24.03. 10:00 Uhr
„Kleine Engel“
Extra für Schulklassen

Fr. 24.03. 20:00 Uhr
„Kleine Engel“
Sa. 25.03. 19:00 Uhr
„Allein in der Sauna“
geschlossene Vorstellung
Mi. 29.03. 09:00 Uhr
„Die Regentrude“ 3K-unter-
wegs in Bad Langensalza, Kul-
tur- und Kongresszentrum
Fr. 31.03. 17:00 Uhr
„Tischlein deck Dich“ und an-
schließend wird gebastelt
geschlossene Vorstellung
Sa. 01.04. 3K-unterwegs
„LIONS-BALL“ 3K ist beim 
Empfang dabei.
So. 02.04. 16:00 Uhr - 100. 
Premiere
„Die Regentrude“ 
Di. 04.04. 11:00 Uhr
„Die Regentrude“
Do. 06.04. 18:00 Uhr
„Cyrano de Bergerac“

Di. 11.04. 10:00 Uhr
„Der gestiefelte Kater“ als Feri-
enangebot
Mi. 12.04. 10:00 Uhr
„Der gestiefelte Kater“ als Feri-
enangebot
Fr. 28.04. 19:00 Uhr
„Benefizveranstaltung für die 
Stiftung Westthüringen“ ge-
schlossene Veranstaltung, nur 
auf Einladung
Sa. 29.04. 20:00 Uhr
„Himmel und Hölle“ Premiere 
Unser neuer Liederabend ist 
da…
So. 30.04. 19:00 Uhr
„Himmel und Hölle“
Unser neuer Liederabend ist 
da…

Vorschau Mai:

Di. 02. & Mi. 03.05.
3K unterwegs in Thüringer 
Klassenzimmern mit:

jeweils 10:00 Uhr „Ich bin ein 
guter Vater“
theaterpädagogisches Angebot
Do. 04.05. 10:00 Uhr
Der „MühlenRebhuhnBlumen-
KornGeschichtsEintopf“
3K-unterwegs in Mühlhausen 
unser Stadtrundgang für Kinder
Fr. 05. 05. & Sa. 06.05. 
20:00 Uhr
„Cyrano de Bergerac“
So. 14.05. 11:00 Uhr
Der „MühlenRebhuhnBlumen-
KornGeschichtsEintopf“ - Un-
ser Stadtrundgang für Kinder 
Muttertag
Nur ein öffentlicher Termin für 
die ganze Familie, Dauer: ca: 2 
Stunden

Verbände

FLOHMARKT „RUND UM’S KIND“
Im April findet erneut der Floh-
markt im AWO-Familiengar-
ten Clara-Zetkin-Straße in Bad 
Langensalza statt.
Ein guter Anlass, nicht mehr 
altersgerechtes Spielzeug oder 
Kleidung aus dem Kinderzim-
mer zu räumen und auf einer 
Börse anzubieten.

Termin: 08.04.2017
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wir rufen alle Interessierten 
auf, sich für den o. g. Termin im 
AWO-Familienzentrum unter 
der Tel.: 03603 / 891676 oder 
per E-Mail unter familienzent-
rum@awo-lsz.de anzumelden.

Klapptische, Decken o. ä. 
sind mitzubringen. Aufbau ab 
09:30 Uhr!

Bei Dauerregen fällt der Floh-
markt aus!

Schulnachrichten

LIEBE ZUKÜNFTIGE SCHULANFÄNGER, LIEBE ELTERN,
wir möchten Euch an unseren Schnuppernachmittag am 
20.03.2017 von 14.00 bis 15.30 Uhr erinnern.

Liebe Eltern! Bitte holen Sie Ihre Kinder um 15.30 Uhr in der 
Schule ab.
Für den Busausweis, den Ihr Kind benötigt, um im kommenden 
Schuljahr in die Schule und wieder nach Hause fahren zu kön-
nen, benötigen wir jedes Jahr ein neues Passbild. Wir bitten Sie, 
dieses, sofern noch nicht geschehen, zum Schnuppernachmittag 
mitzugeben.

Eure Lehrer und Erzieher
der Grundschule Bad Tennstedt
Goetheweg 2 99955 Bad Tennstedt
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GEOGRAFIEOLYMPIADE AM JAHNGYMNASIUM - 2.TEIL
Die Klassenstufensieger erhalten Urkunden und der Schulsieger, 
Bastian Klesse Kl. 9c, erhält außerdem ein Geschenk des Schulför-
dervereins.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Klassenstufensieger
von links: Alexa Werneburg (10), Bastian Klesse (9), Kurt Raabe 
(7) und Nils Philip Schuchmann (8)

REISE INS DEATH VALLEY -

interessanter Geografieunterricht am Jahngymnasium

„Begleitet uns nach Nordame-
rika ins Death Valley,… und 
wenn ihr die englischen Passa-
gen nicht versteht, dann fragt 
nach…“ Die Schülerinnen und 
Schüler der 10a hörten von 
ihren engagierten Mitschüle-
rinnen Rosalie und Janina in-
teressante Informationen zum 
„Tal des Todes“. Unterstützt 
wurde der in englischer Spra-
che begonnene Schülervortrag 
von vielfältigem Material, das 
teilweise aus den persönlichen 
Reiseunterlagen von Rosa-
lies Großeltern stammt. Gut 
gegliedert, mit interessanten 
Fakten und fundierten persön-
lichen Meinungen vorgetragen, 

machte dieser Vortrag Lust auf 
eine Reise in solch eine Ge-
gend, natürlich nur mit bester 
Vorbereitung… immerhin ist 
dieses „Tal des Todes“ eine der 
trockensten Wüsten der Erde!

Demnächst hören die 10. 
Klässler dann einen Bericht der 
jungen Lehrerin/Referendarin, 
C. Rettelbusch, über ihre Reise 
durch Nord- und Südamerika, 
natürlich bilingual.
Momentan aber bereiten sich 
die 10. Klässler auf den Früh-
lingsball und die BLF vor, die 
Kurswahl läuft,… die Zeit bis 
zum Abi rast nur so dahin.

von links: Janina, Rosalie

Kirchliche Nachrichten

GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 
IM PFARRBEREICH KIRCHHEILINGEN

März

Fr 	 17. März – So 19. März 
	 Konfi-Camp, Siloah
Do 	 23. März 
19:30 Uhr 	 Emmaus-Kurs III, Kirchheilingen
Sa 	 25. März 
17:00 Uhr 	 Gottesdienst, Kleinwelsbach
So 	 26. März 
10:00 Uhr 	 KONFI Prüfungsgottesdienst (Pfarrbereich)
	 Kirchheilingen
Mo 	 27. März 
16:00 Uhr 	 Kinderkirche , Bothenheilingen
Di 	 28. März 
16:00 Uhr 	 Silberne Hochzeit, Neunheilingen
Do 	 30. März 
19:30 Uhr 	 Emmaus-Kurs IV, Kirchheilingen
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April

Sa 	 01. April 
10:00 Uhr 	 Kinderkirche, Kirchheilingen
So 	 02. April 
09:00 Uhr 	 Gottesdienst, Blankenburg
10:30 Uhr 	 Gottesdienst, Sundhausen
Mo 	 03. April 
16:00 Uhr 	 Kinderkirche , Kleinwelsbach +
	 Großwelsbach
Di 	 04. April
17:00 Uhr 	 Konfi-Abschluss (8.Kl.), Kirchheilingen
Do 	 06.April
14:00 Uhr 	 Frauenkreis, Kirchheiingen
19:30 Uhr 	 Emmaus-Kurs V, Kirchheilingen
Fr 	 07. April 
17:00 Uhr 	 Kinderkirche Neunheilingen
Sa 	 08. April 
09:00 Uhr 	 Vorkonfis, Kirchheilingen
So 	 09. April 
15:00 Uhr 	 FESTGOTTESDIENST Kirchheilingen
	 zur Neubildung des KGV
Mo 	 10. April 
14:30 Uhr 	 Frauenkreis, Neunheilingen
Do 	 13. April  (Gründonnerstag) 
17:00 Uhr 	 Tischabendmahl, Großwelsbach
19:00 Uhr 	 Tischabendmahl , Sundhausen

Fr 	 14. April (Karfreitag) 
09:00 Uhr 	 Gottesdienst mit AM, Issersheilingen
10:30 Uhr 	 Gottesdienst mit AM, Kleinwelsbach
14:00 Uhr 	 Kreuzweg der Generationen
	 Kirchheilingen
So 	 16. April (Ostersonntag) 
08:00 Uhr 	 Gottesdienst, Kirchheilingen
10:00 Uhr 	 Gottesdienst, Neunheilingen
10:00 Uhr 	 Familiengottesdienst, Bothenheilingen
Mo 	 17. April (Ostermontag)
07:30 Uhr 	 Start Osterwanderung, Blankenburg
Do 	 20. April 
14:30 Uhr 	 Frauenkreis, Blankenburg
Sa 	 22. April 
10:00 Uhr 	 Weltgebetstag der Kinder, Sundhausen
	 Kinder
So 	 23. April 
14:00 Uhr 	 Konfirmation, Neunheilingen
Mi 	 26. April 
16:00 Uhr 	 Kinderkirche - Mädchen, Issersheilingen
Sa 	 29.April 
14:00 Uhr 	 Goldene Hochzeit, Bothenheilingen
So 	 30. April 
14:00 Uhr 	 Konfirmation  Großwelsbach
Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen!!!

Ostergottesdienste und Veranstaltungen im Pfarrbereich Kirchheilingen

Gründonnerstag, 13.04.2017 - Das letzte Abendmahl
17:00 Uhr	 Tischabendmahl - 
	 Großwelsbach - Pfarrhaus
19:00 Uhr	 Tischabendmahl - 
	 Sundhausen -Pfarrhaus

Karfreitag, 14.04.2017 - Die Kreuzigung
09:00 Uhr	 Abendmahlsgottesdienst - 
	 Issersheilingen - Kirche
10:30 Uhr	 Abendmahlsgottesdienst - 
	 Kleinwelsbach - Kirche
14:00 Uhr	 Kreuzweg der Generationen - Kirchheilingen

Ostersonntag, 16.04.2017 - Das leere Grab
08:00 Uhr	 Gottesdienst - 
	 Kirchheilingen - Kirche
10:00 Uhr	 Gottesdienst - 
	 Neunheilingen - Kirche
10:00 Uhr	 FAMILIENGOTTESDIENST - Bothenheilingen 

- Kirche
Ostermontag, 17.04.2017 - Der Weg nach Emmaus
07:30 Uhr 	 Andacht - Blankenburg - Start der Osterwande-

rung durch unsere drei Pfarrbereiche

Wussten Sie schon, dass ...

VERBRAUCHERZENTRALE THÜRINGEN

Haushaltsgeräte im 
Stromspar-Vergleich

Die Broschüre „Besonders 
sparsame Haushaltsgeräte 
2016/2017“ des Niedrig-
Energie-Instituts wurde 
vollständig aktualisiert. Die 
aktuelle Übersicht der spar-
samsten Haushaltsgeräte ist 
in den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale erhält-
lich.
Ob Waschmaschine, Kühl-
schrank oder Wäschetrockner 
- für Käufer ist es schwer, das 
passende Gerät zu finden. Beim 
Vergleich von Ausstattung, 
Leistung und Preis wird der 
Energieverbrauch oft vernach-
lässigt. Dabei kann sich der 
Energiebedarf zwischen Appa-
raten verschiedener Energieef-

fizienzklassen erheblich unter-
scheiden.
Der Blick auf den Energiever-
brauch des Wunschgeräts lohnt 
sich, wie Ramona Ballod, Ener-
giereferentin der Verbraucher-
zentrale Thüringen, betont: 
„Effiziente Geräte sind zwar 
in der Anschaffung teurer, die 
Mehrkosten amortisieren sich 
aber durch die Einsparungen 
bei Strom- und Wasserkosten 
im Laufe der Jahre. Der Ver-
gleich der verschiedenen Ver-
brauchswerte hilft also, langfris-
tig Kosten zu sparen.“
Auf einen Blick finden Ver-
braucher die effizientesten 
Kühl- und Gefrierschränke, 
Waschmaschinen, Trockner 
und Spülmaschinen, die der-
zeit auf dem Markt verfügbar 
sind. Übersichtliche Listen ge-

ben Auskunft über Hersteller, 
Abmessungen sowie die zu er-
wartenden Betriebskosten in 15 
Jahren.
Wer mehr wissen will, kann 
außerdem nachlesen, wie die 
Betriebskosten eines Geräts 
berechnet werden, was es mit 
Klimaklassen, „Low-Frost“ und 
Vorschaltgeräten auf sich hat 
und wie Altgeräte korrekt ent-
sorgt werden.
Das Heft gibt es ab sofort kos-
tenlos bei den teilnehmenden 
Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale Thüringen oder als 
Download auf www.vzth.de.
Bei allen Fragen zum effizienten 
Einsatz von Energie in privaten 
Haushalten hilft die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale: 
online, telefonisch oder mit ei-
nem persönlichen Beratungsge-

spräch. Die Berater informie-
ren anbieterunabhängig und 
individuell. Für einkommens-
schwache Haushalte mit ent-
sprechendem Nachweis sind die 
Beratungsangebote kostenfrei. 
Mehr Informationen gibt es 
auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 
0800 - 809 802 400 (kosten-
frei). In Artern findet die Be-
ratung im „Haus der Hilfe“ 
(Fräuleinstraße 12) statt, in 
Sondershausen im Bürger-
zentrum Cruciuskirche (Cru-
cisstraße 8). Eine Terminver-
einbarung für Artern ist auch 
möglich unter 0361-555140. 
Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie.


